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Geschrei. Es ist kaum zu glauben, wie dieser Zwiespalt zu hitzigen

Kämpfen auf dem See, ja sogar zu einem gemeinen Aufgebot in Wehr

und Waffen führen konnte. 1613 ist es geschehen. Die Sache trug

sich also zu.
Den 11. Oktober fiel ein junger Bursche, Neffe des Ratsbürgers

Hans Hasenknopf, beim Landungsplatz zu St. Wolfgang in den See

und ertrank. Alsbald begannen die Wolfganger am Grunde des Sees

nach der Leiche zu suchen. Als die von der Hüttensteiner Obrigkeit

ansgesandten Fischer mit ihren Geräten ankamen, war bereits eine

große Menge, mit Gewehren, Hellebarden und Spießen ausgerüstet,

am Wolfganger Ufer zu ihrem Empfang bereit, an ihrer Spitze der

Marktrichter, der mit unflätigen Worten gegen den Pfleger und Spott¬

reden auf den Erzbischof den Streit begann. Als die Hüttensteiner

sich an die Arbeit machen wollten, wurden sie mit Waffengewalt daran

verhindert, so daß sie, wehrlos wie sie waren, wieder heimfahren mußten.

Den nächsten Tag begnügte sich der sonst so schlagfertige Pfleger Reherz-

haimer damit, an den Marktrichter von St. Wolfgang und den Pfleger

von Wildenegg Beschwerdebriefe abzuschicken. Die Anwendung von

Gewalt wäre den Hüttensteinern wahrscheinlich auch übel bekommen,

denn die Wolfganger waren gerüstet. Von dem Wildenegger Pfleger

durch ein zustimmendes Schreiben ermutigt, das ihnen die Beiziehung

von Landsknechten empfahl, hatten sie zuvörderst daheim von Haus

zu Haus aufbieten lassen, und zwar nicht allein das ledige Gesinde,

auch die Hausgesessenen. Überdies sprach man von 100 Musketieren,

die vom Attersee herüber den Wolfgangern zu Hilfe eilen sollten. Als

die Hüttensteiner wieder erschienen, um ihr Glück ein zweites Mal zu ver¬

suchen, sahen sie das ganze Ufer von einem Volk in Waffen starren,

und als sie sich anschickten, ihre Fangseile auszuwerfen, sprang eine

Schar von 50 Gewappneten in drei bereitgestellte Zillen und fuhr

hinaus. Nach kurzem Kampf, in dem sich der Marktrichter als An¬

führer der Wolfganger sehr hitzig gezeigt haben soll,*) räumten die

Hüttensteiner, die auch diesnial unbewaffnet waren, den Platz. Darauf

fanden die Wolfganger den Leichnam und brachten ihn auf ihrem Fried¬

hof zur Bestattung. Bei dem Totenmahl ging's hoch her. Da alles

Volk versammelt war, ließ man, den Gilgnern zum Spott, das Tedeum

i) Nach Aussage der Hüttensteiner Fischer führte er nicht weniger als vier

Waffen: Schwert, Hellebarde, Griesbeil und Ruder!
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